
DC\812298DE.doc PE440.570v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

19.4.2010 0030/2010

SCHRIFTLICHE ERKLÄRUNG
eingereicht gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung

zu einer Verordnung mit dem Ziel der Verringerung des Gehalts an künstlichen 
transisomeren Fettsäuren in Lebensmitteln

Alyn Smith, Åsa Westlund, Frieda Brepoels, Jim Higgins, Marit Paulsen

Fristablauf: 19.7.2010



PE440.570v01-00 2/2 DC\812298DE.doc

DE

0030/2010

Schriftliche Erklärung zu einer Verordnung mit dem Ziel der Verringerung des Gehalts 
an künstlichen transisomeren Fettsäuren in Lebensmitteln

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 123 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es deutliche Belege dafür gibt, dass künstliche transisomere 
Fettsäuren (Transfettsäuren) Mitursache für die Entstehung von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen sind, sowie in der Erwägung, dass die diesbezüglichen Belege in Bezug auf 
Fettsucht, Krebs, neurologische Störungen, Blindheit, Erkrankungen der Leber, 
Unfruchtbarkeit und andere Krankheiten recht deutlich sind,

B. in der Erwägung, dass aus einer Untersuchung über Verbindungen zwischen 
Transfettsäuren und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorgeht, dass ein Anstieg der 
Aufnahme von künstlichen Transfettsäuren um 2% mit einem Anstieg der 
Herzerkrankungen von 23% einherging,

C. in der Erwägung, dass sich künstliche Transfettsäuren in der Muttermilch möglicherweise 
schädigend auf Säuglinge auswirken, da Transfettsäuren den Stoffwechsel der essentiellen 
Fettsäuren stören, 

D. in der Erwägung, dass es wichtig ist, zwischen natürlichen und künstlichen 
Transfettsäuren und ihren jeweiligen Auswirkungen auf die Gesundheit zu unterscheiden, 
sowie in der Erwägung, dass die Aufnahme geringer Mengen von natürlichen 
Transfettsäuren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht erhöht,

E. in der Erwägung, dass die Studie „Transfettsäuren und die Gesundheit“ der Fachabteilung 
ein Verbot künstlicher Transfette empfiehlt, 

1. fordert die Kommission auf, den Gehalt künstlicher Transfette in allen Zutaten, die für die 
Herstellung menschlicher Lebensmittel bestimmt sind, EU-weit auf höchstens 2% des 
Gesamtfettgehalts zu begrenzen, wie es in Dänemark bereits eingeführt wurde;

2. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass es eine Zusammenarbeit zwischen den 
Lebensmittelherstellern sowie Gesundheits- und Ernährungsfachleuten bei der 
Entwicklung alternativer Lebensmittelherstellungstechniken gibt, um zu vermeiden, dass 
künstliche Transfettsäuren durch gesättigte Fettsäuren ersetzt werden;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem Rat 
und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


